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Zulassungsinhaber:  MDS Nordion S. A.  
  Zoning Industriel 
  Avenue de l‘Espérance 
  B-6220 Fleurus, Belgium 
 

Unterlagen: GammaMat TK30, TK100 and TK 1000, Renewals as B(U)-85, May 2006, mit  
Table of Contents GammaMat TK 30, GammaMat TK 100, GammaMat TK1000, (AZ: 
V061128) 

 
Herstellerbezeichnung: GammaMat TK 1000 
 
 
Kennzeichen des Versandstückmusters: D/2048/B(U)-85 
 
 
Gültigkeit der Zulassung:  bis einschließlich 31. Dezember 2009 
 
 
Zulässiger Inhalt: Kobalt-60 mit einer Gesamtaktivität von maximal 23 TBq in  BESONDERER FORM 
 
 
Bauart der Verpackung: 
 
Die Bauart GammaMat TK 1000 erfüllt laut Prüfungszeugnis der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BAM), Berlin, Aktenzeichen: 1.2/12286, vom 12. Dezember 1984 und laut gutachtlicher 
Stellungnahme der BAM vom 09.04.1991 (Az.: 1.61 Ma/Sn/F28), vom 08.04.1994 (Az.: 9.31/Nz) und vom 
18.03.1997 (Az.: III.32/Nz), vom 18.04.2000 (Az.: III.32/Nz), vom 08.12.2000 (AZ: III.32/Nz) und hinsichtlich 
der Strahlenabschirmung nach Prüfung durch das BfS die an ein Typ B(U)-Versandstück gestellten 
Anforderungen Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 1985 Edition (As Amended 
1990) der International Atomic Energy Agency (IAEA-Regulations, §§ 549 bis 556). Mit der Stellungnahme 
der BAM vom 05.08.2003 (AZ: III.32/Dau), vom 19.02.2004 (AZ: III.32/Dau) und vom 19.12.2006 (AZ: 
III.3/21211) wird bestätigt, dass die Voraussetzungen für die Weiterverwendung als Typ B(U)-
Versandstück gemäß der Übergangsbestimmung § 817 Regulations for the Safe Transport of Radioactive 
Material, 1996 Edition (As Amended 2003), International Atomic Energy Agency (IAEA), No. TS-R-1, erfüllt 
sind. 
 
 
Beschreibung der Verpackung: 
 
In eine zylindrische, mit Ösen und Fuß versehene Edelstahlhülle ist die Abschirmung aus abgereichertem 
Uran fest eingebaut. Zur Aufnahme des Strahlers mit seinem Strahlerhalter dient ein allseitig 
umschlossener Führungskanal, der durch einen Schaltknopf mit Sicherheitsschloß geöffnet werden kann. 
Der Schaltknopf ist durch eine Schutzkappe abgedeckt. 
 
 
Abmessungen und Masse:  Länge mit Schutzkappe:  478 mm 
  Breite:    300 mm 
  Höhe mit Fuß und Ösen: 443 mm 
  Gesamtmasse:   332 kg 
 
Der vorliegenden Zulassung entsprechen zum gegenwärtigen Zeitpunkt die in Anlage 2 durch die 
Stücklisten-Revisionen gekennzeichneten Verpackungen (s. auch Nebenbestimmung Nr. 2). 
 
Neuere Revisionsstände der Stückliste werden ebenfalls Bestandteil dieser Zulassung, wenn sie von der 
BAM freigegeben und vom BfS in Form einer erweiterten Typenliste gemäß Anlage 2 genehmigt sind 
(s. auch Nebenbestimmung Nr. 7). 
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Nebenbestimmungen und Hinweise: 
 
 
1. Alle qualitätssichernden Maßnahmen bei der Planung, der Fertigung, den begleitenden Kontrollen und 

dem Betrieb müssen entsprechend den Maßgaben der technischen Richtlinien über Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung (QM) und -überwachung (QÜ) für Verpackungen zur Beförderung radioaktiver Stoffe 
(TRV 006) des BMV (VkBl. Heft 4-1991, S. 233) erfolgen. 

 
2. Die Neufertigung von Verpackungen ist nicht zulässig. 
 
3. Diese Zulassung gilt nur in Verbindung mit der für das betreffende Serienmuster erstellten  

Abnahmebescheinigung, die der BAM und dem BfS unaufgefordert zuzusenden ist. Von der BAM 
tolerierte Abweichungen gemäß TRV 006 sowie Änderungen gemäß Nebenbestimmung Nr. 7 sind in 
dieser Abnahmebescheinigung zu dokumentieren. Bei bereits gefertigten Serienmustern sind die von 
der BAM tolerierten Abweichungen und die Änderungen gemäß Nebenbestimmung Nr. 7 im Prüfbuch 
zum Serienmuster zu dokumentieren. 

 
4. Es ist sicherzustellen, daß jeder Verwender der Verpackung sich vor der erstmaligen Benutzung bei 

dem BfS registrieren läßt und bestätigt, daß er das Prüfbuch, das insbesondere den Zulassungsschein, 
die Bedienungs- und Wartungsanleitung und den Prüfplan zur wiederkehrenden Prüfung enthält, 
erhalten hat und beachtet. Speziell sei angeführt das Benutzerhandbuch (AZ: SI4055.CON – de (v002) 
– Juli 2003) vom 14.07.2003 und der Plan für wiederkehrende bzw. außerordentliche Prüfungen, Rev. 2 
vom 16.02.2004 in Verbindung mit der Prüfliste für Wartung und Reparatur (D002-de), Version 002 vom 
März 2004. Die Anwendung von Unterlagen mit höherem Revisionsindex ist im Rahmen der 
vorliegenden Zulassung nur nach der Freigabe durch die BAM und der Genehmigung durch das BfS in 
Form einer Zustimmung zulässig. 

 
5. Jedes Serienmuster ist mit dem oben angegebenen Kennzeichen und mit dem Datum (Monat, Jahr) der 

nächsten wiederkehrenden Prüfung dauerhaft zu versehen. 
 

6. Jedes Serienmuster ist rechtzeitig wiederkehrenden Prüfungen zu unterziehen. Für Serienmuster, die 
ausschließlich außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verwendet werden, können die 
wiederkehrenden Prüfungen durch Prüfpersonal durchgeführt und bescheinigt werden, das von der 
zuständigen Behörde des jeweiligen Landes autorisiert ist. Die Bescheinigungen über die 
durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen sind der BAM und dem BfS unaufgefordert zuzusenden. 

 
7. Änderungen bezüglich der Stücklisten und den darin aufgeführten Zeichnungen und 

Werkstoffdatenblättern, die der Zulassung zugrunde liegen, bedürfen vor Beginn der Fertigung nach der 
Freigabe durch die BAM der Genehmigung durch das Bundesamt für Strahlenschutz in Form einer 
erweiterten Typenliste (gemäß Anlage 2). Sie werden damit Bestandteil der vorliegenden Zulassung. 

 
8. Besondere Maßnahmen während der Beförderung sind nicht erforderlich. 
 
9. Diese Zulassung befreit den Absender nicht von der Verpflichtung, etwaige Vorschriften der Regierung 

eines Staates, in oder durch den das Versandstück befördert wird, einzuhalten. 
 
10. Die Verwendung des Versandstückes bei internationalen Transporten unterliegt  den Anforderungen des 

mehrseitigen Zulassungsverfahrens gemäß § 817 der Regulations for the Safe Transport of Radioactive 
Material, 1996 Edition (As Amended 2003), International Atomic Energy Agency (IAEA); No. TS-R-1. 
Dementsprechend ist die Zulassung des Versandstückes durch die zuständigen Behörden aller vom 
Transport berührten Länder erforderlich. 
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Rev.-Nr. 

 
Ausstellungs- 

datum  

 
Gültigkeits- 

dauer 

 
Grund der Revision 

 
0 

 
13.12.1981 

 
23.12.1984 

 
Erstausstellung 
 

 
1 
 

 
18.12.1984 

 
20.12.1987 

 
Verlängerung der Gültigkeit; Änderung der Bauart 

 
2 

 
12.01.1988 

 
31.01.1991 

 
Verlängerung der Gültigkeit; Ergänzung der Neben-
bestimmungen 
 

 
3 

 
26.04.1991 

 
30.04.1994 

 
Verlängerung der Gültigkeit, Änderung der Verkehrsvor-
schriften, Änderung der Nebenbestimmungen und des 
Kennzeichens 
 

 
4 

 
27.04.1994 

 
30.04.1997 

 
Verlängerung der Gültigkeit; Änderung der Nebenbe-
stimmungen 
 

 
5 

 
10.04.1997 

 
30.04.2000 

 
Verlängerung der Gültigkeit; Änderung der Nebenbe-
stimmungen 
 

 
6 

 
27.04.2000 

 
30.04.2003 

 
Verlängerung der Gültigkeit; Revision der Zeichnungen 
und Stücklisten, Überarbeitung der Nebenbestimmungen
 

 
7 

 
14.05.2001 

 
30.04.2003 

 
Änderung des Firmennamens, Revision der 
Zeichnungen und Stücklisten, Überarbeitung der 
Nebenbestimmungen, Einführung der Typenliste 
 

 
8 

 
07.08.2003 

 
29.02.2004 

 
Verlängerung der Gültigkeit; Revision der Zeichnungen,  
Stücklisten und Benutzerhandbuch, Änderung des 
Zulassungsinhabers, Erweiterung der Typenliste, 
Anpassung an geänderte Rechtsvorschriften 
 

 
9 

 
27.02.2004 

 
31.12.2006 

 
Verlängerung der Gültigkeit, neues Qualitätsmanage-
mentsystem, Anpassung an geänderte Rechtsvor-
schriften, Ergänzung der Nebenbestimmungen 
 

 
10 

 
08.01.2007 

 
31.12.2009 

 
Verlängerung der Gültigkeit, Anpassung an geänderte 
Rechtsvorschriften, Qualitätsmanagementsystem 
überarbeitet, Änderung der Nebenbestimmung 2 
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